
Menzingen schreibt Zürich am 9. April 1668 zum Neubau Finsterseesteg für „Handel mit Holz, Käse, Butter und Wein“, 

schiesst Bauholz ein, wünscht freiwillige Beiträge beider Seiten und bittet Wädenswil um Brot und Wein für die Arbeiter.    

StAZH  A 150.4 Landvogtei Wädenswil 1583-1672 

Transkription Neusprachlich (wörtlich) 

Umschlag 
Aman Rath und ganze Gmeind zuo Mentzingen, den 9ten  
       Aprel 1668 
Den Frommen, fürsichtigen Ehrsammen und wyssen 
Burgermeyster und Rath der Statt Zürich, 
unnseren innsonnders guotten fründen und 
getrüwen Lieben Allten Eydtgnossen § 
haltend an umb ein byhilff 
zuo wieder erbauwung dess 
Finsterseers  Stägs. 

 
Amann, Rat und ganze Gemeinde zu Menzingen, den 9.  
                                                                                                April 1668  
Den frommen, umsichtigen, ehrsamen und weisen 
Bürgermeister und Rat der Stadt Zürich, 
unseren insbesondere guten Freunden und 
getreuen, lieben Alteidgenossen. 
[Sie] halten an um Beihilfe 
zur Wiedererbauung des 
Finsterseestegs. 

Text  
Unser fründt[l]ich willig dienst, sammbt wass wir Ehren Liebs und 
guotts verm[ö]gendt, zuovor Fromm fürsichtig Ehrsamm wyss Insond- 
ers guott fründt und gethrüw Lieb Allt Eydtgnossen. 
 
Üch U.g.L.A[.]E. füngen wir bestfründt Nachbarlichst ze vernämme[n], 
dass der Fin[st]ersee Stäg wie man nammbset, so von üch gegen Uns, 
und von uns gegen Üch, über die Sil Reychet und gebrucht wirdt, 
 
und allte  B[edar]ff hier umb bewysst umb gebendt dass besagter 
Stäg zuo allg[e]meinen Nutz, sonderlich beiden angrentzenden Nach- 
barschafften [H]andels und Wandel thrybens sidt zweyhundert Jaren: 
hero syn ge[ha]bt und gebrucht worden. Nun aber an jetzo 
sollcher stäg durch je brächen und dess wassers hinnämung der 
Stuodlen, u[n]d anders, Ein Zytthero ohngemachet verbliben, 
 
allso dass w[i]r unserssydts Rathsamm und ein Nothurff[t] zuosyn 
erachtindt [d]ass mehr besagter Finstersee Stäg, widerumb 
Inn Ehr ge[le]gt und gemachet werden solle, damitt wie ob- 
verrmelldet der gemeine handel und wandel, mitt Holltz, Käss 
Ancken und Wyn mehr den Ewerigen Allss unss ze nutzen, 
khöne gefür[et] und verüebt werden, so sind wirr dess freywillgen 
anerpietten[s] wass dass holltz wie auch desselben sidthar die 
uff geschwoll[en]en zinnsen bethräffen, wollen wir selbiges alles 
gantz gërn voruss hier zuogeben und erschiessen lassen. Und 
verrhoffen in[n] U.g.LAE. werden die Ewerigen Angehörige, der  
 
Nachbarscha[f]ft nechst gesässen, mitt irer hilffshandt, auch hier zuo 
verbietten [he]llfen, und nitt weniger üch auch belieben lassen 
durch Eweren Landtvogt zuo Wädischwyl, zuo ergetzung der 
arbeitteren Ein Stuck Broth und ein Trunckhwyn, wie hievor 
mehr, zuo er hellt- und pflantzung guotter Nachbarschafft beschächen 
ist, ver Ehren und geben lassen § Disses und anders mehr, 
Stëhendt umb üch U.G.L.A.E. unss zuo allen begebenden vor- 
fallenheitten gantz fründt-Nachbarlich widerumben zuobeschulden, 
Thuondt auch hi[e]mitt selbige sambt unss, den Gnaden dess aller 
 
höchsten getrüwlichen empfellen, Datum und mitt des unseren 
lieben und getrüwen mittraths und allten ammanns Zug Johan 
peter Trincklers Eignem Secret Insigel schliesslichen ver- 
wahren und geben lassen den 9 ten Apprillis Anno 1668. 
 
     Amann Räth und 
     gantze Gemeindt 
     zuo Mentzingen 

Unser freundlich williger Dienst samt was wir Ehrenliebes und 
Gutes [zu tun] vermögen, vor allem [für unsere] frommen, um-
sichtigen, ehrsamen, weisen [und] insbesondere guten Freunde 
und getreuen, lieben Alteidgenossen 
[Von] Euch unseren, guten lieben Alteidgenossen vernehmen 
wir ‚bestfreundnachbarlichst‘, dass der Finsterseesteg, wie man 
[ihn] benennt, so [er] von Euch gegen uns und von uns gegen 
Euch über die Sihl reicht und gebraucht wird und [was diesen] 
alten Bedarf hiermit beweist und belegt, dass besagter Steg 
zum allgemeinen Nutzen [ist], insbesondere beiden angrenzen-
den Nachbarschaften [dient,] Handel und Wandel zu treiben. 
Seit 200 Jahren her hat [man] ihn gehabt und gebraucht. Nun 
aber da jetzt ein solcher Steg durch jähes Brechen und die 
Pfeiler vom Wasser weggenommen wurden, und andererseits 
[er schon] einige Zeit  ohne Unterhalt blieb, so dass wir unser-
erseits [es als] ratsam und [als] eine Notwendigkeit zu sein 
erachten, dass besagter Finsterseesteg umso mehr in Ehre 
gehalten und [neu] gemacht werden soll, damit wie oben 
erwähnt, der allgemeine Handel und Wandel mit Holz, Käse, 
Butter und Wein mehr den Euren als [den] unseren nutzend  
geführt und verübt werden kann. So sind wir [für] das freiwil-
lige Anerbieten von so viel Holz  wie [es] auch den bisher aufge-
laufenen Zinsen entspricht. Wir wollen ganz gerne alles Selbige 
voraus hier dazugeben und einschiessen lassen. Und hoffen 
unsere guten, lieben Alteidgenossen werden die Euren 
Angehörigen, die in der nächst gelegenen Nachbarschaft [des 
Stegs] wohnen, gebieten, mit ihrer helfenden Hand auch hier 
zu helfen und [hoffen] nicht weniger Euch auch beliebt zu 
machen, durch Euren Landvogt zu Wädenswil zur Verpflegung 
der Arbeiter, ein Stück Brot [und] einen Trunkwein zu verehren 
und geben zu lassen, wie hierfür [schon] mehr[fach] zur 
Erhaltung und Pflanzung guter Nachbarschaft geschehen ist. 
Dieses und anderes mehr steht [geschrieben], um [umgekehrt 
auch] von Euch, unseren guten, lieben Alteidgenossen zu allen 
sich ergebenen Vorfällen ganz freundnachbarlich in die Pflicht 
genommen zu werden. Hiermit tun wir Euch samt uns den 
Gnaden des Allerhöchsten getreulich empfehlen, Datum und 
mit dem eigenen Geheimsiegel unseres lieben und getreuen 
Mitrats und Altammanns [von] Zug Johann Peter Trinkler 
abschliessend rechtsgültig machen und geben lassen, den 9. 
April 1668 
                                                                Amann, Rat 
                                                                und ganze Gemeinde 
                                                                zu Menzingen 
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